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Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse  
der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2017 
 

Total Stimmberechtigte:  1'894 Personen 

Stimmberechtigte Teilnehmer: 66 Personen 

Dauer der Versammlung: 20.00 – 21.30 Uhr 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse 
der erwähnten Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
1. Jahresprogramm / Finanz- und Aufgabenplan 
 1.1 Kenntnisnahme Jahresprogramm 2018 
 1.2 Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2018 bis 2022 
 

 Beschluss: Jahresprogramm und Finanz- und Aufgabenplan werden zustimmend 
zur Kenntnis genommen 

 
2. Voranschlag 2018 der Einwohnergemeinde Ettiswil 
 2.1 Genehmigung des Voranschlages 
  a. der Laufenden Rechnung mit Mehraufwand von Fr. 419'000 
  b. der Investitionsrechnung für Verwaltungsvermögen mit Nettoinvestitionen  
   von Fr. 1'617'000 
 

 Beschluss: Anträge werden einstimmig gutgeheissen. 
 
 2.2 Festsetzung Steuerfuss mit 2,15 Einheiten (wie bisher) 
 

 Beschluss: Antrag wird einstimmig gutgeheissen. 
 

2.3 Ermächtigung des Gemeinderates zur Aufnahme von Fremdkapital Fr. 1'186'000 
zur Deckung des Mittelbedarfs. 

 

 Beschluss: Antrag wird einstimmig gutgeheissen. 
 

3. Genehmigung Kaufvertrag über Verkauf Grundstück Nr. 420 GB Alberswil 
 

 Beschluss: Der Kaufvertrag wird einstimmig, mit einer Enthaltung, genehmigt. 
 
4. Änderung der Gemeindeordnung (Teilrevision) 
 

 Beschluss: Die Änderung der Gemeindeordnung wird einstimmig, mit einer 
Enthaltung, genehmigt. 

 
5. Aufhebung Personal- und Besoldungsordnung vom 11. Dezember 2001 
 

 Beschluss: Die Aufhebung der Personal- und Besoldungsordnung wird 
einstimmig, mit einer Enthaltung, beschlossen. 

  



publiziert: 15.12.2017 

6. Genehmigung Kurtaxen- und Beherbergungsreglement 
 

 Beschluss: Das Kurtaxen- und Beherbergungsreglement wird einstimmig 
beschlossen. 

 
 

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert  
10 Tagen seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern 
einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine 
kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
 
 
Ettiswil, 15. Dezember 2017 
 
 
 GEMEINDERAT ETTISWIL 
  Gemeindepräsident: Gemeindeschreiber: 
 sig. Peter Obi sig. Elmar Stöckli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


